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(3) Wird eine Eingabe an das sachlich oder örtlich 
zuständige Staatsorgan weitergeleitet, ist der Ein
sender darüber zu unterrichten.

§ 10
(1) Die in den Eingaben enthaltenen Vorschläge, Hin

weise, Kritiken, Beschwerden und Anliegen und das 
Ergebnis ihrer Überprüfung sind regelmäßig zu analy
sieren und zur Verbesserung der eigenen Leitungs
tätigkeit sowie für den Erfahrungsaustausch aus
zuwerten. Ergeben sich daraus auch Hinweise für die 
Verbesserung der Arbeitsweise anderer Staatsorgane, 
so sind diese zu unterrichten.

(2) Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung von Be
schlüssen sind die Eingaben der Bürger zu berück
sichtigen.

(3) In den Dienst- und Arbeitsbesprechungen ist 
ständig zum Inhalt der Eingaben und den Ergebnissen 
ihrer Bearbeitung Stellung zu nehmen.

(1) Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Re
publik nimmt jährlich einen Bericht über den Inhalt 
der Eingaben der Bürger und ihre Bearbeitung ent
gegen.

(2) Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik nimmt halbjährlich einen Bericht über den 
Inhalt der Eingaben der Bürger und ihre Bearbeitung 
entgegen.

(3) In den Kollegien und Dienstbesprechungen der 
zentralen Staatsorgane, in den Räten der Bezirke, 
Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden ist viertel
jährlich zum Inhalt und zur Bearbeitung der Eingaben 
aus dem jeweiligen Bereich Stellung zu nehmen und 
sind entsprechende Beschlüsse zur weiteren Verbesse
rung der Arbeit zu fassen.

(4) Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden legen ihren Volksvertretungen halb
jährlich einen Bericht über die Bearbeitung der Ein
gaben der Bürger mit konkreten Schlußfolgerungen 
vor. Die Leiter der Fachorgane der örtlichen Räte in-

^^догтіегеп die Ständigen Kommissionen der örtlichen 
Volksvertretungen über den Inhalt und die Bearbei
tung der Eingaben.

(5) Die Vorsitzenden der Räte der Kreise berichten 
halbjährlich vor dem LPG-Beirat des Kreises über 
Eingaben, die für die sozialistische Entwicklung der 
Dörfer von Bedeutung sind sowie über Schlußfolge
rungen für die weitere Verbesserung der staatlichen 
Arbeit auf diesem Gebiet.

§ 12

(1) Alle Leiter der übergeordneten Staatsorgane sind 
verpflichtet, in ihrem Bereich die Durchführung der in 
diesem Erlaß enthaltenen Grundsätze und Bestimmun
gen zu kontrollieren. ,

(2) Leiter und Mitarbeiter der Staatsorgane, die Ein
gaben der Bürger mißachten oder Maßnahmen, die im 
Ergebnis der Bearbeitung und Auswertung festgelegt 
wurden, піфі durchführen oder in anderer Weise 
gegen diesen Erlaß verstoßen, sind disziplinarisch zur 
Verantwortung zu ziehen, soweit nicht andere gesetz
liche Bestimmungen gelten.

§ 13
Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 

und die anderen staatlichen Kontrollorgane haben
a) die Durchführung dieses Erlasses in den Staats

organen zu kontrollieren;
b) bürokratische Erscheinungen bei der Bearbeitung 

der Eingaben der Bürger aufzudecken und für 
ihre Beseitigung Sorge zu tragen;

c) die Wahrung der Rechte der Bürger und die 
strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlich
keit zu überwachen.

§ 14
Die Grundsätze dieses Erlasses sind sinngemäß in 

den Einrichtungen der sozialistischen Wirtschaft, des 
Gesundheitswesens, der Kultur und Volksbildung an- 
zu wenden.

§ 15
(1) Dieser Erlaß tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) die Verordnung vom 6 . Februar 1953 über die 

Prüfung von Vorschlägen und Beschwerden der 
Werktätigen (GBl. S. 265);

b) der Beschluß vom 6 . November 1952 über die 
Festlegung einheitlicher Konferenz- und Sprech
tage bei den Organen der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik und bei den ört
lichen Organen der Staatsgewalt (MinBl. S. 171).

(3) Die Durchführung dieses Erlasses obliegt dem 
Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik.

Berlin, den 27. Februar 1961

Der Vorsitzende des Staaisrates
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Der Sekretär des Staatsrates 
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